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Rundschreiben Nr. 13 
Spielzeit 2021/22 
 
 

Meisterschaftsspielbetrieb 

 

Mannschaftsmeldung Rückrunde 

 
Die Mannschaftsmeldung für die Rückrunde beginnt am 16.12.2021 und endet am 22.12.2021. Bitte 
denken Sie daran, dass die Meldungen auch dann in click-TT aufgerufen und abschließend 
gespeichert werden müssen, wenn gar keine Veränderung der Spielerreihenfolge erwünscht bzw. 
erforderlich ist. 
 

Beschlussfassung Vorstand Sport des WTTV zur Fortsetzung der Saison 2021/22 

 
Für den Meisterschaftsspielbetrieb der Rückrunde der Saison 2021/22 wurden folgende Beschlüsse 
gefasst bzw. Erläuterungen gegeben: 
 
1. Mannschaftskämpfe aller Spielsysteme werden mit Doppeln ausgetragen.  
Dieser Beschluss gilt vorbehaltlich behördlicher Anordnungen, welche die Austragung von Doppeln 
verhindern oder einschränken können. Die Entscheidung darüber kann – je nach Dringlichkeit der 
Verordnung – sehr kurzfristig erfolgen. Im konkreten Fall ist es also durchaus möglich, dass ein Verbot 
der Doppelaustragung von einem auf den anderen Tag in Kraft tritt. 

  
2. Für die Spielzeit 2021/22 gelten die in WO G 7.4.2 genannten Regelungen. Demnach werden 
zurückgezogene/gestrichene Mannschaften am Ende der Spielzeit nicht ersatzlos gestrichen (wie in 
WO G 7.4.1 festgelegt), sondern steigen in die nächsttiefere Spielklasse ab. Dies gilt rückwirkend auch 
für die Mannschaften, die nach dem Ende der Vereinsmeldung 2021/22 und vor Veröffentlichung des 
Beschlusses vom 21.8.2021 zurückgezogen wurden.  

  
3. Die Absetzung eines Mannschaftskampfes durch den zuständigen Spielleiter darf auch dann 
erfolgen, wenn die Hallenkapazität durch behördliche Anordnungen eingeschränkt wird oder die 
Austragungsstätte unter Hinweis auf das Infektionsgeschehen erst gar nicht zur Verfügung steht. Der 
Antrag auf Absetzung ist seitens des Vereins unter Vorlage einer amtlichen Mitteilung zu stellen. Die 
Antragsfristen gemäß WO G 6.1.6 werden für diese Fälle außer Kraft gesetzt.  

 

4. Bezüglich der Nachverlegung von Mannschaftskämpfen wird festgelegt, dass Anträgen auch noch 
am Tage der bisher geplanten Austragung stattgegeben werden darf – ohne Beachtung der in der WO 
genannten Ausschlüsse (siehe: WO G 6.2.7).  

  
5. Alle Spielleiter im WTTV werden angewiesen, über Vereinsanfragen, die durch Krankheitsfälle 
ausgelöst werden, im Rahmen der einschlägigen Vorschriften zu entscheiden. Erkrankungen jedweder 
Art, Quarantänen im Rahmen der Pandemie sowie „Personalprobleme“ durch Anwen-dung der 
Vorschriften der Coronaschutzverordnung erfordern eine Ersatzgestellung und begründen keinen 
Anspruch auf Spielabsetzung.  



 
Den kompletten Text finden Sie auf der Hoempage des WTTV unter nrw-tischtennis.de. 
 
 
Im Namen des Sportausschusses des WTTV Kreises Bonn wünsche ich allen Vereinen, deren 
Funktionären, Spielerinnen und Spielern ein ruhiges Weihnachtsfest und einen gelungenen 
Jahreswechsel ins Jahr 2022. Bleiben Sie vorsichtig und gesund! 
 
Klaus Heimers 
Kreissportwart 
 
 
Folgende Vereine werden mit einer automatischen Strafe gem. WO belegt, welche bis zum 
12.01.2022 unter Angabe von „Verein - Nr. Ordnungsstrafe auf das Konto des WTTV Kreises Bonn 
(Sparkasse KölnBonn, COLSDE33, Kto.-Nr. DE41 3705 0198 0000 085910) einzuzahlen ist: 
 

Grund automatische. Strafe Mannschaft Spieldatum 
Ordnungsstr-

Nr. 

    

Verspätete/Fehlende Ergebniseingabe (10 €)    

Verspätete/Fehlende Ergebniseingabe Wh. (20 €)    

Verspätete/Fehlende Spielberichtseingabe (10 €)    

Verspätete/Fehlende Spielberichtseingabe Wh. (20 €)    

Nichteinhaltung von Terminen (10 €)    

Nichteinhaltung von Terminen (Wh., 20 €)    

Eigenmächtig verlegte Spiele (10 €)    

Fehlerhafte Eintragung Spielbericht (10 €)    

Fehlendes Mannschaftsmeldeformular (10 €)    

Spielen in nichteinheitlichen Trikots (10 €)    

Unvollständiges Antreten (10 €)    

Unvollständiges Antreten Wh. (20 €)    

Falsche Einzelaufstellung (10 €)    

Falsche Einzelaufstellung Wh. (20 €)    

Falsche Doppelaufstellung (10 €)    

Spielen ohne Einsatzberechtigung (10 €)    

Nichtantreten (100 €)    

Nichtantreten unterste Mannschaft (50 €)    

Nichtantreten Hobbyklasse (25 €)    

Nichtantreten unterste Mannschaft Wh. (100 €)    

Nichtantreten im Wiederholungsfall (200 €)    

Unentschuldigtes Fehlen Kreisrangliste (20 €)    

Meldegebühr Kreisrangliste (10 €)    

Zurückziehen von Mannschaften (50 €)    

 

Ab sofort werden die Spielleiter keine gesonderten Bescheide der Automatischen Strafe 
versenden, maßgebend und offiziell ist allein die im Rundschreiben aufgeführte Automatische 
Strafe. Bei der Zahlung der Automatischen Strafe bitte die Ordnungsstrafen-Nummer angeben. Bei 
Fragen zu den ausgesprochenen Automatischen Strafen wenden Sie sich bitte direkt an den 
Spielleiter. 
 
Rechtsmittelbelehrung (für Vereine und Mannschaften von Kreisliga bis Hobbyklasse)) 
 
Gegen alle vorgenannten Entscheidungen ist der Einspruch das zulässige Rechtsmittel. 

 
In einem ersten Schritt empfehlen wir aber einen formlosen Widerspruch bei der zuständigen Stelle (z.B. beim 
Spielleiter oder beim Sportwart des Kreises), etwa per E-Mail oder telefonisch. Hierbei können der strittige 
Sachverhalt und die dazu getroffene Entscheidung diskutiert, geklärt und ein Einspruch ggf. vermieden werden. 
Ungeachtet vermeintlicher Erfolgsaussichten und der Dauer des Kontaktes hat dieser Widerspruch jedoch keine 
aufschiebende Wirkung hinsichtlich der nachgenannten Einspruchsfristen. 

 
Einsprüche sind in Textform (siehe § 10 der Rechts- und Verfahrensordnung des WTTV (RuVO)) innerhalb einer 
Frist von einer Woche nach Bekanntgabe der Entscheidung (siehe § 12 Abs. 2 Nr. 1, § 9 RuVO) an den 
Spruchausschuss des Bezirks Mittelrhein zu richten: 

 



Bezirksspruchausschuss: Stefan Merx, Weierstraße 27, 52349 Düren, Tel. p.: 02421 / 20 72 44,  
E-Mail: stefan.merx@rwth-aachen.de 

 
Vereine müssen die Genehmigung der nach § 26 BGB vertretungsberechtigten Personen bzw. die Genehmigung 
der nach ihrer Satzung vertretungsberechtigten Personen beifügen (§ 10 Abs. 1 RuVO). Für den Einspruch ist ein 
Kostenvorschuss von 50,00 € zu zahlen, und zwar innerhalb der Einspruchsfrist (siehe § 15 der RuVo).  
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Klaus Heimers 
Sportwart 


